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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1955

Norm

StPO §390 Abs1

Rechtssatz

Bei Rücktritt von der Anklage aus welchen Gründen immer hat der Privatankläger die Pauschalkosten zu tragen, eine

gegenteilige Parteienvereinbarung hat dem Gerichte gegenüber keine Wirkung.
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